
 

LAG BtG Rheinland-Pfalz 
Protokoll 34. Sitzung 
 
 
34. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten 
(LAG BtG) Rheinland-Pfalz, 26. November 2009, LSJV Mainz, Raum 007 
 
 
 
Anwesende:  
 
Peter Ehses       Erika Radwer 
Bernd Rasch       Herbert Retaiski 
Peter Gilmer       Martina Klotz 
Sabine Rinke-Schmidt     Heike Schultz 
Klaus Kern       Thomas Kröber 
Roland Held       Kerstin Harder 
Sigrid Neu       Elke Ludig 
Johannes Becker-Laros     Sabine Blum-Lambert 
Jürgen Etzel       Yvonne Engel 
Heike Hartmann      Cyntia Delmo 
Gottfried Müller      Andreas Roth  
 
 
 
TOP 1  Formalien / Protokoll / Tagesordnung;  

dabei: Berufung neuer Mitglieder der LAG BtG 
 

Der stellvertretende Vorsitzende der LAG BtG Rheinland-Pfalz, Direktor des 
Amtsgerichtes Kusel, Ralf Nagel, eröffnete die Veranstaltung. Der Vorsitzende, 
Herbert Retaiski, wird nur zum Tagesordnungspunkt 4 an der Sitzung teilnehmen da 
er durch anderweitige Termine an der Teilnahme gehindert ist.  
Herr Nagel stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und die 
Versammlung nimmt die Tagesordnung (ANLAGE 1) wie vorgelegt an.  
 
Das Protokoll der 33. Sitzung wurde angenommen und beschlossen. 
 
Der stellv. Vorsitzenden beruft Ursula Herrmann zum neuen stellvertretenden 
Mitglied der LAG BtG Rheinland-Pfalz. Frau Herrmann erhielt die Berufungsurkunde 
und stellt sich der Versammlung kurz vor. Sie ist Betreuungsrichterin am 
Betreuungsgericht Bingen und sie wurde gemäß § 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
der LAG BtG Rheinland-Pfalz, als stellvertretendes Mitglied für die Richterinnen und 
Richter, in die Nachfolge von Herrn Richter Schäfer, Betreuungsgericht Neuwied 
durch das Ministerium der Justiz benannt.  
 



Des Weiteren sollte Ulrike Knoll als stellv. Mitglied für die Gesundheitsbehörden, als 
Nachfolgerin von Frau Dr. Ulrike Geerling, berufen werden. Da sie erneut verhindert 
war, wird die Berufung im Frühjahr 2010 durchgeführt. 
 
Je ein Mitglied für die Rechtspfleger und für Forschung und Lehre sollen in 2010 
noch in die LAG BtG berufen werden. Die Geschäftsstelle wird sich diesbezüglich 
bemühen. 
 
 
TOP 2  Neues Patientenverfügungsgesetz - Vorsorgende Verfügungen 
 
Herr Gilmer trägt vor, dass er zu dem Thema Patientenverfügungen mehrere 
Vorträge gehalten hat und weitere Anfragen vorliegen. Insgesamt besteht 
offensichtlich ein erheblicher Beratungsbedarf zur Rechtslage und praktischen 
Umsetzung. Es stellt sich die Frage ob die LAG BtG sich dieser Angelegenheit 
annimmt. (Gesetz: Extra ANLAGE 2) 
 
Das neue Gesetz und seine Folgen werden eingehend diskutiert. 
 
Herr Assion erläutert einige kritische Punkte und ist der Meinung, dass das Gesetz 
in der Praxis schwierig anwendbar ist. Grundsätzlich handele es sich eigentlich um 
eine allgemeine Handlungsanweisung. Es ist offensichtlich sehr schwierig den 
eigenen Willen schriftlich so zu fixieren dass hinterher auch gemacht werden kann 
was gewollt wurde. 
 
Die LAG BtG diskutiert, ob es denn zielführend ist, dass im Vorfeld der Erstellung 
einer Patientenverfügung, Beratungen durch Ärzte erfolgen. Es gibt sehr viele 
ethische Fragen zu bedenken und nicht nur medizinische.  
 
Herr Gilmer schlägt eine Initiative der LAG BtG vor, um die Patientenverfügungen in 
Zukunft auf die (künftige) Patientenkarte zu verankern. Damit kann im Bedarfsfall 
sofort und konkret festgestellt werden, ob eine Patientenverfügung vorliegt was der 
Wille des Patienten ist. 
 
Es wird angeregt das Für und Wider in der Runde erörtert. 
 
Herr Roth berichtet von einer Tagung die im Februar 2010 zu diesem Thema 
veranstaltet wird und die die Mitglieder der LAG besuchen könnten. 
Frau Böhm gibt zu bedenken, dass Zeitpunkt und Umstände für die Nutzung der 
Patientenkarte noch gar nicht abschließend geklärt sind.  
Herr Gilmer kündigt an, dass er das Thema Patientenverfügungsgesetz auf jeden 
Fall bei der geplanten Fortbildung des Betreuungsnetzwerkes am 28. + 29. April 
2010 aufgreift.  
 
Es wird sich außerdem über die Datenschutzproblematik ausgetauscht.  
 
Beschluss: Die LAG BtG fasst zurzeit noch keinen Beschluss zu diesem 
Vorschlag und will zu einem späteren Zeitpunkt weiter darüber diskutieren.  
 
 
TOP 3 Neues AG BtR Rheinland-Pfalz – Stand des Verfahrens 



 
Die letzten Initiativen wurden diskutiert und die vorliegenden Formulierungen 
bedacht. Die Geschäftsstelle hat im Nachgang zur 33. Sitzung das MASGFF (Herr 
Noll) auf die schwierigen Terminplanungen im Gesetzesvorhaben aufmerksam 
gemacht (ANLAGE 3). Die Wünsche der LAG BtG sollen berücksichtigt werden. 
 
Es wird eine externe Anhörung zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Betreuungsrechts  (AG BtR) am 15. Dezember 2009 im Sozialausschuss des 
Landtages geben. Drei Personen der LAG BtG  (Herr Nagel, Frau Hartmann, Herr 
Gilmer) wurden zur Stellungnahme beim Sozialausschuss des Landtages 
aufgefordert und zur Sitzung eingeladen. Alle drei Personen werden die Gelegenheit 
wahrnehmen und die jeweilige Position vortragen. Neben der vorher abzugebenden 
Stellungnahme werden im Sozialausschuss auch noch eine zusätzliche mündliche 
Stellungnahme und die Beantwortung von Fragen der Abgeordneten erwartet. 
Neben den Mitgliedern und dem Geschäftsführer der LAG BtG sind auch die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sowie der Landesverband 
der Angehörigen psychisch Kranker  und der VdK eingeladen Stellungnahmen 
abzugeben. 
 
Insgesamt wird die Erwartung vertreten, dass das neue AG BtR in wesentlichen 
Punkten unverändert verabschiedet wird. Die erfolgreiche Struktur des 
Betreuungswesens in Rheinland-Pfalz wird damit gesichert und fortgeschrieben.  
 
 
 
TOP 4  Bericht aus der AG der LAG BtG: 
  - „Qualitätsvereinbarungen nach AG BtR  
 
Herr Retaiski (zwischenzeitlich dabei) berichtet zum aktuellen Stand der Beratungen 
in der AG Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen. 
 
1) Wie ist die AG vorgegangen? 
Ausgangpunkt für die AG war ein Arbeitspapier der BAG der freien Wohlfahrtspflege. 
Dort ist die Qualitätsvereinbarung sehr gut dargestellt, aber sehr grundsätzlich. Die 
AG suchte Punkte heraus, die für wichtig angesehen werden und bearbeitet diese, 
damit sie zu der gewünschten Vereinbarung führen. 
 
2) Es wurden zwei zentrale Fragen gestellt:  
In welchem Verhältnis muss man die Querschnittsarbeit und die Fallarbeit sehen? 
Hier gibt es zwei Positionen. Die ÜÖBtB und die Kommunen wollen die Fallzahl 20 
für eine Ganztagsstelle. Die Liga besteht auf die Zahl 25. 
 
Eine Lösung wurde in der letzten Sitzung nicht gefunden. Auch gab es noch mal ein 
Abstimmungsgespräch mit Städte- und Landkreistag. Diese können der Zahl 25 
wahrscheinlich doch zustimmen. Es kann nicht im Interesse aller sein die Existenz 
kleiner Vereine zu gefährden. 
 
 
 
 
3) Wer unterschreibt die Qualitäts- und Leistungsvereinbarung? 



Herr Retaiski weist darauf hin, dass seiner Meinung nach - gerade um die 
Kommunen stärker einzubinden - diese auch zusammen mit der ÜÖBtB 
unterschreiben sollten. Bei diesem Punkt gab es unterschiedliche Einschätzungen 
und Befürchtungen. Diskutiert wurde dabei die Wertigkeit der Unterschriften und 
welche Wirkung die Verweigerung einer Unterschrift entfalten könnte. 
Herr Retaiski erklärte, dass er zu dieser Sachlage eine Rechtsprüfung im 
Landesamt durchführen lassen will. 
Die Liga der Wohlfahrtsverbände ist grundsätzlich der Meinung, dass die 
Unterschriften von den kommunalen Spitzenverbänden, ÜÖBtB und den 
Wohlfahrtsverbänden ausreichend ist.  
 
Ergebnis: Es entfaltet sich eine rege Diskussion die keine einheitliche Haltung 
der LAG BtG widerspiegelt.  
 
Herr Retaiski stellt abschließend fest, dass als nächster Schritt geklärt wird, wer die 
Vereinbarung letztlich unterschreibt und wie der Fallschlüssel anzusetzen ist. 
Des Weiteren stellt er fest, dass es noch eine Menge Arbeit sein wird die Verträge 
vorzubereiten. Es werden für die AG mindestens noch 2 Sitzungen benötigt.  
 
Der Punkt Termine wird vorgezogen: 
 
35. Sitzung der LAG BtG ist am 18. März 2010 
 
36. Sitzung der LAG BtG ist am 28. Oktober 2010 
 
 
TOP 5  Aktuelles aus den verschiedenen Bereichen 
 
- AG BtG der LIGA der freien Wohlfahrtspflege 

Frau Hartmann teilt mit, dass die AGB sich noch eingehend mit dem 
Ausführungsgesetz beschäftigt.  

 
- AG § 20 Heimgesetz - LAG BtG 

Herr Ehses erläutert den aktuellen Stand der Entwicklung des neuen 
Heimgesetzes und bietet an, dass er in einer der nächsten Sitzungen ausführlicher 
über das Thema berichten wird  - als eigener Tagesordnungspunkt. 
 

- Forschung und Lehre 
Herr Roth informiert über eine Veranstaltung zum Patientenverfügungsgesetz, für 
die er Einladungen besorgen könne. Der Termin wird an die Geschäftsstelle 
geleitet. 

 
- Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen 

Herr Assion hat den Eindruck, dass die Berufsbetreuer nicht ausreichend 
gewürdigt werden. Es gibt viele Irritationen bei seinen Berufkollegen wegen 
fehlerhafter Berichterstattung in den Medien. Dies soll geändert werden und die 
LAG BtG könnte sich daran beteiligen. Er ist bereit einen Preis zu stiften mit dem 
man beispielsweise einen besonderen Berufsbetreuer öffentlich für seine 
Betreuungsarbeit würdigt. Damit könnte – ähnlich wie beim ehrenamtlichen 
Betreuer - die Stellung in der Öffentlichkeit verbessert werden.  
Herr Held stimmt dem Vortrag von Herrn Assion zu.  



 
Frau Harder findet, dass alle Bereiche gute Arbeit leisten und schlägt deshalb 
gemeinsame Maßnahmen vor.  
Herr Gilmer schlägt vor im Rahmen der Netzwerktagung 2011 – zum 20jährigen 
Jubiläum des Betreuungsrechts – Ehrungen einzuplanen. Dies könnte in einem 
feierlichen Akt und unter Wahrnehmung durch die Presse stattfinden 
Die Mitglieder der LAG BtG finden das eine gute Idee und alle machen sich noch 
einmal Gedanken wo man diese Ehrung einbetten könnte. Herr Assion soll seinen 
Vorschlag noch mal etwas konkretisieren. 
 
Richterinnen und Richter 
Frau Meyer berichtete, dass das neue FamFG vielen Änderungen bringt und der 
Unterschied im Betreuungsalltag deutlich zu merken ist. Viele Beteiligte wollen nicht 
recht verstehen, dass das Ganze ein gerichtliches Verfahren ist. 
 
Rechtspfleger  und Rechtspflegerinnen 
Frau Ludig stellt fest, dass die Umsetzung des neuen FamFG,  am 
Betreuungsgericht in Trier, sehr gut läuft. 
Frau Harder findet, dass die Veranstaltungen die über Betreuungen und damit über 
das neue FamFG aufklären, sehr gut angenommen werden. 
Herr Held erzählt, dass es Unsicherheiten gibt, was die Zusammenarbeit mit 
Gerichten angeht. Wie soll mit der Beteiligung nach FAmFG umgegangen werden. 
Es wäre mal interessant wie das rechtlich gesehen wird. 
Herr Kröber findet, das die Gerichte informieren müssen. Die Behörden brauchen 
einen klaren Blick darüber. Nach § 78 oder § 75 FAmFG 
 
Gesundheitsbehörden 
Frau Delmo berichtet, dass die Zuständigkeit in der Zusammenarbeit zwischen 
Betreuern und Sozialdienst in einer Veranstaltung diskutiert wurde. Dabei wurden 
folgende Punkte deutlich: 

1) Die Frage der Geschäftsfähigkeit wurde nicht immer in Frage gestellt. 
2) Es werden Gründe aufgeführt, dass die Betreuung gegen den ausdrücklichen 

Willen gemacht wird. Diese Fälle nehmen ihres Erachtens zu. 
 
Sie möchte die Einberufung der beschlossen AG zur Zusammenarbeit anmahnen. 
Herr Gilmer erklärt, dass er die Einberufung der AG im ersten Halbjahr 2010 
durchführen wird.   
 
Betreuungsbehörden 
Herr Kröber findet, dass nicht immer anhand eines Gutachtens ersichtlich ist ob eine 
Vollmacht vorliegt. Das Gesundheitsamt schreibt einfach, dass eine Betreuung 
erforderlicht ist.  
Darüber hinaus stellt sich die Frage ob die Beglaubigung bei der örtlichen 
Betreuungsbehörde jetzt auch bei Grundbuchsagen gilt. Er möchte eine klare 
Positionierung in dieser Angelegenheit durch die ÜÖBtB .Herr Gilmer erläutert, dass 
die überörtliche Behörde dies nicht leisten kann. Er wird jedoch versuchen, 
Fachmeinungen bei den Fachtagungen 2010 zu präsentieren. Peter Gilmer gibt den 
dazu erstellten Text von Horst Deiner in der Anlage dem Protokoll bei (ANLAGE 4). 
 



TOP 6 Veranstaltungen 
 
Die Planungen der ÜÖBtB sind für das Jahr 2010 abgeschlossen und terminiert: 
 
22. Februar 10 AG 1 (FA IV)  „Charta für schwerstkranke und sterbende 

Menschen“, Berlin 
 
18. März 10 35. Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten 
 
28. - 29. April 10 Fortbildung Betreuungsnetzwerk 2010, Erbacher Hof in Mainz 
 
10. - 12. Mai 10  Jahrestagung der Betreuungsbehörden, Berlin-Erkner 
 
12. September 10 Ehrenamtstag RLP 2010 
  
28. Sept. 10 36. Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten, 
 
13.- 15. Oktober 10  BAGüS, Fachausschuss IV „Betreuungsangelegenheiten“,    

Bremen 
 
04. - 06.Nov. 10 Vormundschaftsgerichtstag e.V. (Betreuungsnetzwerk Deutschland) 

Brühl am Rhein 
 
FACHTAGUNGEN des Betreuungsnetzwerks Rheinland-Pfalz 2010 
 
FT BtV  16. November   Mainz, Erbacher Hof, Ketteler - Saal  
FT BtB  18. November   Mainz, Erbacher Hof, Hildegard - Saal 
FT BtG  25. November Mainz,  Erbacher Hof, Hildegard - Saal 
FT BBt  02. Dezember Mainz,  Erbacher Hof, Ketteler - Saal 
 
 
 
Ehrenamtstag 2010 (Bericht 2009) 
 
Frau Harder erläutert wie der Ehrenamtstag abgelaufen ist. Dort wurde zum ersten 
Mal die neue Stellwand der ÜÖBtB / LAG BtG aufgebaut. Frau Harder fand, dass die 
Info-Wand gut gelungen und auch auffällig war. Auf der Veranstaltung 2009 haben 
sich insgesamt mehr als 100 Vereine und Institutionen vorgestellt. Der Stand war gut 
vertreten und wurde gut besucht. Innenminister Bruch war am Stand und auch 
Ministerpräsident Beck. Um 18:00 Uhr wurde die Veranstaltung im Südwestfunk 
übertragen. Insgesamt besuchten rund 10.000 Besucher die Veranstaltung rund um 
das Ehrenamt.  
 
Beschluss: Die LAG BtG wird das Betreuungsnetzwerk auch im nächsten Jahr 
wieder beim Ehrenamtstag präsentieren.   
 
 
Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre BtR 
 
Herr Assions Vorschlag ist, eine 2-tägige Veranstaltung (Fortbildung 
Betreuungsnetzwerk 2011) mit einer Feier am Abend.  
Herr Gilmer möchte dies auch so organisieren und würde gerne, neben anderen 
Begleitveranstaltungen - wie beim 10jährigen  Jubiläum -  eine Präsentation der ÖAG 



des Landkreises Südliche Weinstrasse zeigen. Herr Held wird dies prüfen und in 
Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen des Landkreises die Präsentation 
organisieren. Zu musikalischen Begleitung könnte man wieder einen Gospelchor 
engagieren. 
Frau Meyer möchte wegen der öffentlichen Wirkung den SWR einbinden. 
Herr Assion bringt noch einmal die angedachte Ehrung von Berufsbetreuern vor. Er 
denkt, dass die Jubiläumsfeier ein guter Rahmen dafür sei.   
Frau Engel sagt, dass es einen Unterschied zwischen Berufsbetreuern und 
ehrenamtlichen Betreuern geben sollte. Dem Ehrenamt gebührt ein anderer Dank, da 
die Berufsbetreuer für ihre Arbeit bezahlt werden. 
Herr Held schlägt vor erneut die Ehrenamtlichen im Betreuungswesen zu ehren. 
Frau Meyer denkt, dass man an dem 20-jährigen Jubiläum die Berufbetreuer 
hervorheben sollte, da den Ehrenamtlichen schon ein Tag im Jahr gewidmet ist.  
Frau Harder würde es bevorzugen, wenn das Betreuungsnetzwerk insgesamt 
hervorgehoben würde.  
Frau Hartmann hat die Idee, dass ein Betroffener erzählen soll wie die Betreuung 
sein Leben verändert hat. 
Her Nagel schlägt vor, dass alle Gruppen gleichgut und gleichviel dargestellt 
werden. 
 
Beschluss: Die LAG BtG wird das 20jährige Jubiläum des Betreuungsrechts in 
Rheinland-Pfalz 2011 in geeigneter Form begehen. 
Herr Gilmer soll in den folgenden Sitzungen über den Stand der Planungen  
informieren. Es wird vorgeschlagen, dazu im Jahr 2010 eine AG (Jubiläum/ 
öffentliche Danksagung) zu gründen. 
 
TOP 7  Delegationen ärztlicher Leistungen (Merkblätter / Tischvorlage)  
 
Herr Gilmer stellt das Merkblatt zur Delegation ärztlicher Leistungen (ANLAGE 5) 
vor.   
Die Tischvorlagen werden kurz diskutiert. Von Seiten der Gesundheitsämter gibt es 
dazu keine Probleme bei der Umsetzung und der laufenden Praxis. 
 
 
TOP 8  Standard zur Sachverhaltsaufklärung nach § 8 BtBG  
(Tischvorlage / Extra ANLAGE 6) 
 
Die Tischvorlagen werden diskutiert.   
 
Ergebnis: Mehrheitlich ist die LAG BtG der Meinung, dass die neue Vorlage 
noch überarbeitet werden soll. Die LAG will eine eigene, praxisnähere  Fassung 
entwickeln. Die BtB bekommen das vorliegende Papier zur Verfügung gestellt 
und sollen die Praxisnähe und Verwendungsfähigkeit prüfen. 
Änderungsvorschläge sollen an die Geschäftsstelle geleitet werden. 
 
 
TOP 9  Evaluation des ISG zum Betreuungsrecht - Zusammenfassung 
(Tischvorlage / Extra ANLAGE 7 ) 
 
Herr Gilmer berichtet über den Sachstand und über die Absicht den zutage 
getretenen Mängeln im System des Betreuungswesens nach zu gehen. Vermutlich 



wird eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Bundesebene gebildet, die sich der 
Themen annimmt. Die Federführung wird voraussichtlich beim Bundesministerium 
der Justiz liegen. 
 
Beschluss:  Die LAG sieht im Moment kein Handlungsbedarf. 
 
 
 
TOP 10  FamFG – Erste Erfahrungen 
 
Herr Kröber ist der Meinung, dass nach § 7 die Betreuungsgerichte die 
Betreuungsbehörden von Betreuungsverfahren in Kenntnis gesetzt werden müssen. 
Die Behörden entscheiden ob sie einen Antrag stellen oder nicht. 
Herr Held findet, dass selbst innerhalb der Richter keine Einigung zu 
Vorgehensweise vorliegt. 
Herr Kröber stellt fest, dass es nicht in der Obliegenheit der Gerichte liegt ob die 
Behörden eingeschaltet werden müssen – es kommt allein darauf an was der 
Gesetzgeber will. 
Frau Harder findet, dass es nur eine Pseudobeteiligung ist. Sie meint, die BtB soll 
aufgrund der Kosten nicht wirklich beteiligt werden. 
Frau Meyer beurteilt das neue FamFG aus der Anwendungspraxis heraus und stellt 
fest, dass der allgemeine Teil nur teilweise anwendbar ist. 
Herr Nagel wirft ein, das das Hauptproblem in der sachlichen Unabhängigkeit liegt.  
Innerhalb eines Gerichts sollte man aber seines Erachtens versuchen eine Linie zu 
fahren. 
 
Ergebnis der Diskussion: Falls sich die Probleme häufen und festigen, soll ein 
Leitfaden erstellt werden. Dafür soll allerdings noch gewartet werden. 
 
 
 
TOP 11  Verschiedenes 
 
Aufbewahrungsfristen 
 
Die Diskussionen und Regelungen für Aufbewahrungsfristen ziehen sich schon seit 
Jahren durch das BtG – ohne abschließende Regelungen zu finden.  
 
Frau Delmo erklärt, dass medizinische Unterlagen 10 Jahre und Röntgenbilder 30 
Jahre aufbewahrt werden müssen. Sie sieht da eine analoge Anwendung. 
Frau Engel stellt fest, dass man die Unterlagen für sich aufhebt, dass heißt um sich 
im Falle einer Klage zu verteidigen. Ehrenamtliche Betreuer müssen ihre Unterlagen 
auch selbst aufbewahren.  
Herr Kern sagt, dass  Betreuungsakten 10 Jahre und Unterlagen die 
Genehmigungen einschließen 30 Jahre aufzubewahren sind. Justizintern werden die 
Akten nach dem Tode einer Person noch 10 Jahre aufbewahrt. 
Frau Meyer fasst zusammen, dass die Akte vernichtet werden kann, sobald der 
Bericht vorliegt und das jeder darüber hinaus selbst entscheiden kann, ob er die Akte 
länger aufhebt.  
Herr Kröber stellt fest, dass die Fristen im BGB stehen und deshalb geklärt sind. 
 



 
 
Charta zur Betreuung sterbender Menschen 
 
Herr Gilmer berichtet zur neuen Charta zur Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen.  Unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin, des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und der 
Bundesärztekammer wurde ein runder Tisch initiiert der sich des o.g. Themas 
annimmt. Beteiligt sind 49 Verbände und Organisationen. Her Gilmer nimmt als 
Vertreter des FA IV (Betreuungsangelegenheiten) der BAGüS an den Beratungen 
teil. Die Charta soll bis September 2010 verkündet werden und den Umgang mit 
sterbenden Menschen beschreiben. Dabei ist die Umsetzung von 
Patientenverfügungen ein wichtiger Bestandteil der Beratungen. Herr Gilmer wird 
zum Abschluss der Charta erneut berichten und die Geschäftsführerin der Charta- 
initiative, Frau Dlubis-Mertens, wird zur Fortbildung des Betreuungsnetzwerkes zum 
Zwischenstand berichten (Extra Anlage 8). 
 
Öffentliche Beglaubigung der Betreuungsbehörden 
 
Die Runde diskutiert zum wiederholten Male diese Problemlage die sich durch das 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz in 2005 ergeben hat. Herr Gilmer stellt die 
Äußerungen von Herrn Deinert zu dieser Problemlage noch einmal vor (Anlage 4). 
Herr Rasch stellt fest, dass es am Ende immer die Eintragung im  Grundbuchamt ist 
die entscheidet und damit müssen solche Eintragungen letztlich auch beim Notar 
gemacht werden.   
 
Frau Ludig bietet an, sich bis zur nächsten Sitzung damit zu befassen und einen 
Vermerk zu schreiben. Gegebenfalls wird dann neu dazu diskutiert. 
 
Bericht zu AG § 20 Heimgesetz –LAG BtG 
Ein Bericht zu AG § 20 Heimgesetz –LAG BtG entfällt, da keine Sitzung im 
vergangenen Zeitraum stattfand. 
 
 
 
 
Verabschiedung 
Zum Schluss der Sitzung dankte der stellvertretende Vorsitzende Ralf Nagel allen 
Teilnehmern für ihr großes Engagement und wünschte allen eine gute Heimreise. 
 
 
 
Peter Gilmer 
Geschäftsführer LAG BtG Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANLAGE 1 
 
 

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BETREUUNGSANGELEGENHEITEN 
(LAG BtG) RHEINLAND-PFALZ 

 
 

34. Tagung, Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz, 
26. November 2009, Sitzungssaal 007 
 

Anreise:  09:45 Uhr / Beginn: 10:00 Uhr / Ende 15:30 Uhr 

 
Begrüßung durch den Vorsitzenden der LAG BtG  
 
TOP 1  Formalien / Protokoll / Tagesordnung;  

dabei: Berufung neuer Mitglieder der LAG BtG 
 

TOP 2   Neues Patientenverfügungsgesetz - Vorsorgende Verfügungen 
 
TOP 3 Neues AG BtR Rheinland-Pfalz – Stand des Verfahrens 
 
TOP 4  Bericht aus der AG der LAG BtG: 
  - „Qualitätsvereinbarungen nach AG BtR  
 
TOP 5 Aktuelles aus den verschiedenen Bereichen 

- AG BtG der LIGA der freien Wohlfahrtspflege 
- Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen 
- Rechtspfleger  und Rechtspflegerinnen 
- Richter und Richterinnen 
- Gesundheitsbehörden 
- Betreuungsbehörden 
- Forschung und Lehre 

 
TOP 6 Veranstaltungen 

- Termine 2010 
- Ehrenamtstag 2010 (Bericht 2009) 
- Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre BtR 
- Öffentlicher Dank ans Ehrenamt 

 
TOP 7  Delegation ärztlicher Leistungen (Merkblätter/Tischvorlage)  
 
TOP 8  Standard zur Sachverhaltsaufklärung nach § 8 BtBG (Tischvorlage)  
 
TOP 9  Evaluation des ISG zum Betreuungsrecht - Zusammenfassung (Tischvorlage) 
 
TOP 10  FamFG – Erste Erfahrungen 
 
TOP 11  Verschiedenes:  
   Aufbewahrungsfristen 
   Charta zur Betreuung sterbender Menschen 
   Öffentliche Beglaubigung der Betreuungsbehörden 
   AG § 20 Heimgesetz - LAG BtG 
 
 
Termine / Verabschiedung       
 



 
 
ANLAGE 3 
 
Schreiben der Geschäftstelle an MASGFF zum Thema: Termine des neuen AG BtR 
 
 
Sehr geehrter Herr Noll, 
 
die LAG BtG hat auf Ihrer 33. Sitzung, am gestrigen Tag, unter TOP 3, eine mögliche 
Stellungnahme zum Entwurf eines zweiten Landesgesetzes zur Änderung des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Rahmen der externen 
Anhörung beraten. Im Ergebnis bleibt die LAG BtG bei Ihrem Beschluss aus der 31. Sitzung:   
 
Die LAG BtG Rheinland-Pfalz trägt das Gesetzesvorhaben im Grundsatz und in der 
Tendenz mit. 
 
Unter § 3, Abs (1), Punkt 4. ist allerdings formuliert, "Betreuungsvereine, deren Anerkennung 
vor dem 1. Juli 2009 erfolgt ist, haben die Qualitäts- und  Leistungsvereinbarung nach Satz 1 
Nr. 4 bis spätestens 31. Dezember 2009 abzuschließen."  
Diese Zeitvorgabe ist nach übereinstimmender Einschätzung nicht einhaltbar, stammt evtl. 
noch aus der Zeit der Entwicklung des Gesetzesvorhabens in 2008 und sollte - im Sinne des 
geordneten Vollzugs des Gesetzes - auf einen realistischen Zeitpunkt gesetzt werden. Die 
Mitglieder der AG zur Vorbereitung der Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen wurden 
gestern berufen und die AG  wird sich am 21. April konstituieren. Die anstehenden Sitzungen 
werden sich über ca. zwei - drei Termine verteilen so dass, das Ergebnis gegen Ende des 
Jahres feststehen wird. Am 29. Oktober 2009 findet die nächste Sitzung der LAG BtG statt, 
bei der das Ergebnis der Beratungen vorgelegt und verabschiedet wird. Anschließend 
beginnen die Gespräche, Verhandlungen und evtl. Vororttermine mit den 
Betreuungsvereinen. Der  früheste Termin zum landesweiten Abschluss der Verhandlungen 
wird wohl Mitte 2010 sein. Die Anerkennung und Förderung nach den neuen Grundsätzen 
und für die Vereine die Bestandsschutz haben, kann zum 1.1. 2011 erfolgen.  
Dies hat u. E. zur Folge, dass entweder ein neuer Termin (evtl. 31.12.10) festgelegt wird 
oder auf eine Terminierung ganz verzichtet werden sollte. 
 
Sehr geehrter Herr Noll, wir bitten Sie diese Überlegungen als Stellungnahme der LAG BtG 
zu werten und beim weiteren Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Peter Gilmer 
Geschäftführer LAG BtG Rheinland-Pfalz 
T: 06131 967 260 
F: 06131 967 312 
E: gilmer.peter@lsjv.rlp.de 
I: www.lsjv.de 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANLAGE 4 Horst Deinert: 
 
 „Die besagte Gesetzesänderung, die übrigens nur in der Hinzufügung des Wortes 
"öffentlich" vor dem Wort "beglaubigt" besteht, findet sich in Artikel 11 des Gesetzes 
zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 6.7.2009, 
BGBl. I S. 1696 (dort auf Seite 1700/1701).  
Das Gesetz tritt zum 1.9.2009 in Kraft und regelt u.a. auch die Befreiung von 
Verfügungen von nichtbefreiten Betreuern über Girokonten, § 1813 BGB sowie die 
Änderung der Bundesnotarordnung und der Vorsorgeregisterverordnung - damit sind 
auch separate Registrierungen von Betreuungsverfügungen - ohne Vollmacht 
möglich. 
Es handelt sich bei der Fundstelle um das Bundesgesetzblatt Nr. 39/2009, 
herunterzuladen unter: http://www.bgbl.de/ (leider nicht direkt verlinkbar; auf der 
genannten Seite auf "Bürgerzugang" klicken und dann auf Jahrgang 2009, Ausgabe 
39 gehen. 
Aus der Gesetzesbegründung wird im Übrigen klar, dass es sich nur um eine 
Klarstellung handelt (also auch für frühere Beglaubigungen gelten soll): 
 
Der Ergänzungsantrag (des Bundesrates) steht in der Bt-Drs. 16/10798, Seite 31: 
"Nach geltendem Recht ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, 
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
vorzunehmen (§ 6 Abs. 2 BtBG). Die Vorschrift wurde durch das Zweite 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073) eingefügt. 
Nach der Begründung zum Gesetzentwurf sollte ein eigenständiger Tatbestand für 
eine öffentliche Beglaubigung geschaffen werden, der den Regeln des Allgemeinen 
Teils des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgeht und einen Rückgriff auf diese 
verhindert. Es sollte aber ausdrücklich ein Beglaubigungstatbestand geschaffen 
werden, der mit den Rechtswirkungen einer öffentlichen Beglaubigung ausgestattet 
ist (vgl. Bundestagsdrucksache 15/2494, S. 44). 
 
In der Literatur gibt es jedoch Stimmen, die diese Gleichstellung bezweifeln (so z. B. 
Renner, in: Rpfleger 2007, 367 ff.). Begründet wird dies beispielsweise mit dem 
formalen Argument, dass der ebenfalls durch das Zweite 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz geänderte § 11 Abs. 7 des 
Melderechtsrahmengesetzes von einer Vollmacht spricht, die „öffentlich oder nach § 
6 Abs. 2 des Betreuungsbehördengesetzes durch die Urkundsperson bei der 
Betreuungsbehörde beglaubigt“ sein muss. Daraus wird hergeleitet, der Gesetzgeber 
habe eine Differenzierung hinsichtlich dieser beiden Beglaubigungsformen 
vorgenommen. 
 
In der Praxis ist daher erhebliche Rechtsunsicherheit insbesondere darüber 
entstanden, ob eine nach § 6 Abs. 2 BtBG beglaubigte Vorsorgevollmacht auch als 
Eintragungsgrundlage im Grundbuchverfahren ausreichend ist. Manche 
Grundbuchämter weisen eine Beglaubigung nach § 6 Abs. 2 BtBG als unzureichend 
zurück.  
Demgegenüber gibt es in der Literatur gewichtige Stimmen, die die Beglaubigung 
nach § 6 Abs. 2 BtBG als ausreichend im Rahmen von § 29 GBO ansehen (so z. B. 
Spanl, in: Rpfleger 2007, 372 ff.)“. 
 



 
 
 
 
ANLAGE 5 Merkblatt 

Die Arbeitsgemeinschaft "§§ 20 Abs. 5 Heimgesetz (HeimG) und 117 
Sozialgesetzbuch (SGB) XI" 

Die Landesverbände der Pflegekassen in Rheinland-Pfalz 

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) in Rheinland-Pfalz 

Die Heimaufsicht in Rheinland-Pfalz 
 Stand: Mai 2009 
 

M e r k b l a t t 
zur Delegation ärztlicher Leistungen 

auf das Pflegepersonal in Einrichtungen 
der stationären Altenpflege und der Kurzzeitpflege 

 
Auf Grund der Erfahrungen mit dem Umgang ärztlicher Delegationen in 
Pflegeeinrichtungen wird es für zweckmäßig gehalten, den Pflegeeinrichtungen 
Empfehlungen für die Übernahme und Durchführung ärztlich angeordneter 
Leistungen durch das Pflegepersonal an die Hand zu geben. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass stationäre 
Pflegeeinrichtungen gemäß den §§ 41 bis 43 SGB XI verpflichtet sind, im Rahmen 
ihres Versorgungsauftrages (§ 72 Abs. 4 SGB XI), Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege zu erbringen. 

Zu diesem Zweck werden wichtige Aspekte dieses Themenkreises in den 
nachfolgenden Kernsätzen zusammen gefasst, die Sie im Rahmen interner 
Fortbildung bitte Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich machen wollen. 
Die hier aufgezählten Tätigkeiten beinhalten lediglich diejenigen Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege, die einen körperlichen Eingriff darstellen. Auf eine 
vollständige Aufzählung aller Leistungen der medizinischen Behandlungspflege wird 
in diesem Zusammenhang verzichtet. 
 
 

I. Delegierbare Leistungen 
 
Die Durchführung subkutaner und intramuskulärer Injektionen sowie das Legen 
von Blasenkathetern und Magensonden gehören grundsätzlich zum ärztlichen 
Aufgabenbereich; sie sind aber unter bestimmten Voraussetzungen an die 
Pflegeeinrichtung delegierbar. 
 
Alle diagnostischen Eingriffe bleiben dem Arzt vorbehalten; Blutentnahmen von 
kapillarem Blut aus der Fingerbeere und/oder dem Ohrläppchen können vom 
Arzt an die Pflegeeinrichtung delegiert werden. 

 
 



II. Voraussetzungen 
 
Der Arzt darf grundsätzlich eigene ärztliche Leistungen auf stationäre 
Pflegeeinrichtungen delegieren, wenn dort die fachlichen Voraussetzungen zur 
Durchführung gewährleistet sind. 
Das Personal, das die delegierten Leistungen übernimmt, muss formal und 
materiell qualifiziert sein. 
 
• Formal qualifiziert ist, wer eine abgeschlossene Ausbildung als 

Krankenpfleger/ 
-schwester, Kinderkrankenpfleger/-schwester oder Altenpfleger(in) 
nachweist. 

 
• Materiell qualifiziert ist, wer durch Berufspraxis und Fort- und/oder 

Weiterbildung Erfahrungen in der Durchführung der delegierten Leistungen 
erworben hat. 

• Bestimmte ärztliche Leistungen können auch an einjährig ausgebildete 
Krankenpflegehelfer(innen) mit staatlicher Anerkennung und an 
Altenpflegehelfer (innen), die die neu eingerichtete Stufenausbildung in der 
Altenpflegehilfe in Rheinland-Pfalz ab dem 01.08.2004 erfolgreich 
abgeschlossen haben, delegiert werden (siehe Anlagen I und II). 

 
• Das entsprechende Wissen um die hygienischen Anforderungen wird 

vorausgesetzt. 
 
 

III. Praktische Umsetzung und Dokumentation 
 
Der behandelnde Arzt soll delegierte Leistungen schriftlich und eindeutig 
dokumentieren. Dies kann durch unmittelbare Eintragung in die 
Pflegedokumentation, mittelbar durch Abzeichnen der delegierten Leistungen in 
der Pflegedokumentation oder durch schriftlich dargelegte Anordnung als 
Anlage zur Pflegedokumentation erfolgen. 
 
Der anordnende Arzt steht organisatorisch außerhalb der Pflegeeinrichtung. 
Seine Delegation richtet sich an die Pflegeeinrichtung. Die Heimleitung sowie 
die verantwortliche Pflegefachkraft haben durch allgemeine organisatorische 
Maßnahmen oder Entscheidung im Einzelfall dafür Sorge zu tragen, dass die 
übernommene Delegation nach den oben beschriebenen Grundsätzen durch 
ausreichend qualifizierte Kräfte der Pflegeeinrichtung erfolgt (siehe II.). 
 
Träger und Leitung der Pflegeeinrichtung haben sicher zu stellen, dass die 
Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer 
Erkenntnisse erfolgt und die ärztliche und gesundheitliche Betreuung gesichert 
ist (§ 11 Abs. 1 Heimgesetz und § 11 Abs. 1 SGB XI). Um die Zusammenarbeit 
mit den Ärzten auf eine verlässliche Basis zu stellen, sollte im Sinne einer guten 
"gesundheitlichen Betreuung" eine enge Kooperation zwischen den Ärzten und 
der Pflegeeinrichtung angestrebt werden. 
 
Auf der Grundlage der delegierten und dokumentierten ärztlichen Leistungen 
hat die Ausführung zu erfolgen. Die Ausführung muss in der 
Pflegedokumentation eindeutig dargelegt werden. 



 
 

IV. Rechte und Pflichten 
 
Die Pflegeeinrichtung muss Übernahme oder Ablehnung der delegierten 
Leistungen gegenüber dem Arzt erklären. Im begründeten Einzelfall ist die 
Ablehnung dem Arzt unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.  
 
Fehler bei der Auswahl des Personals, seiner Anleitung und Kontrolle sowie bei 
der Durchführung, die zu dauerhaften oder vorübergehenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen, können sowohl eine zivilrechtliche Haftung als auch 
ggf. eine strafrechtliche Verantwortung zur Folge haben. 
 
Die Delegation der ärztlich angeordneten Leistungen beseitigt nicht das 
fortbestehende Einwilligungserfordernis der Bewohnerin/des Bewohners. 
 
 
Dieses Merkblatt hat auf Grund seines geringen Umfangs den Vorteil der 
Fassbarkeit für sich, kann aber naturgemäß nicht die gesamte Breite der 
Problematik abdecken. Jedem, der hierüber mehr wissen möchte, wird 
empfohlen, die hierzu zugängliche Fachliteratur zu studieren; beispielhaft wird 
genannt das Buch des Dozenten Werner Schell, Injektionsproblematik aus 
rechtlicher Sicht, 5. Auflage 2001, Brigitte-Kunze-Verlag, Postfach 21 47, 58021 
Hagen. 

 


